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Mit grüner Biotechnologie zum 
größten Glück der größten Zahl?
Ein Gedankenspiel zur doppelten 
Profitabilität gentechnisch veränderter 
Pflanzen

von Christian Berkenkopf, Ruhr-Universität 
Bochum

Hinsichtlich der Frage einer Technikfolgen-
abschätzung ist zu diskutieren, ob der An-
bau von gentechnisch veränderten Pflanzen 
überhaupt zulässig ist. Viel ist in diesem 
Feld bereits geschrieben worden, doch wird 
zumeist ausgeblendet, dass gentechnisch 
veränderte Pflanzen in globaler Perspektive 
bereits in großem Stil angebaut werden. Die-
ser Essay stellt die provokante Frage, was 
gedacht werden muss, damit der Anbau gen-
technisch veränderter Pflanzen doppelt pro-
fitabel gestaltet werden kann: einerseits mit 
ökonomischem, andererseits mit wohlstands-
orientiertem Nutzen. Die Überlegungen zu ei-
nem globalen „Health Impact Fund“ sollen als 
Modell für die grüne Biotechnologie adaptiert 
und diskutiert werden.

1 Grüne Biotechnologie als Thema der Ethik

Die ethischen Fragen zur grünen Biotechnologie 
sind komplex, und es ist nicht einfach, sich in 
der Debatte um eine Technik zu verorten, von 
der sich die Befürworter „das Paradies“ verspre-
chen, „während die Gegner die Hölle prophezei-
en“ (Korthals 2003, S. 354). Denn Gentechnik 
in der Pflanzenzüchtung stellt für den einen eine 
Verbesserung der Natur dar, für den anderen ist 
sie eine unzulässige Grenzüberschreitung. Ein-
drucksvoll liest sich in diesem Zusammenhang 
die Übersicht zu den unterschiedlichen Begrün-
dungsansätzen ethischer Argumentation in Chris-
tian Kummers Ausführungen zur Pflanzenwür-
de. Demnach sind holistische, anthropo-, ratio-, 
patho-, bio- und theozentrische Begründungen 
sowie Ansätze in Orientierung an der Kategorie 

pflanzlicher ‚Natürlichkeit‘ letztlich nichts an-
deres als egozentrisch begründete Denkfiguren: 
„Ich selber werde im Umgang mit meiner Zim-
merpflanze zum moralischen Objekt, weil es gut 
für mich ist, im Eingehen auf ihre Bedürfnisse 
Tugenden wie Sorgfalt und Rücksichtnahme zu 
(re-)aktivieren“ (Kummer 2013, S. 29).

Fragen wir einmal anders und nehmen die 
Beobachtung Kummers auf. Weil offenbar die 
Diskussion ohne egozentrisch motivierte Denk-
muster nicht auszukommen scheint und den 
Menschen als solchen immer und unmittelbar 
betrifft: Warum fragt in der Debatte niemand, 
wie sich in der Frage, ob man nun gentechnisch 
veränderte Pflanzen anbaut oder nicht, das größ-
te Glück der größten Zahl erreichen lässt? Hängt 
nicht die Beantwortung dieser Frage auch damit 
zusammen, wie wir den Anbau von gentechnisch 
veränderten Pflanzen mit einer Vorstellung von 
Gerechtigkeit zusammenbringen?

Dieser Beitrag diskutiert die Anwendung 
von gentechnisch veränderten Pflanzen folgeno-
rientiert, also nicht im Sinne eines prinzipiellen 
„Ob“, sondern im Sinne eines an Anwendungs-
konsequenzen orientierten „Wie“: „Whether […] 
we articulate the task in utilitarian, in Kantian, or 
in other terms, the claims of justice and of benefi-
cence for the two cases are similar“ (O’Neill 1996, 
S. 109). Denn außerhalb der Europäischen Union 
kommen gentechnisch veränderte Pflanzen bereits 
in hohem Maße zur Anwendung. Und obwohl An-
wendung noch kein Argument für Erlaubtheit dar-
stellt, soll hier einmal vom Faktum der Anwend-
barkeit ausgegangen werden. Viele der bekannten 
gentechnisch veränderten Pflanzen dienen direkt 
oder indirekt der menschlichen Ernährung, und 
sofern die Zulassung (in der Regel außerhalb der 
EU) erfolgt ist, werden sie auf Freilandflächen 
angebaut. Hier ergeben sich Wechselwirkungen 
zwischen den gentechnisch veränderten Pflanzen 
und anderen Organismen, und diese Wechselwir-
kungen betreffen auch den Menschen. Dabei sind 
nicht nur medizinische Zusammenhänge ange-
sprochen, sondern auch juristische, ökologische, 
ökonomische und viele mehr.

Unter welchen Bedingungen erscheint der 
Gebrauch gentechnisch veränderter Pflanzen 
moralisch gerechtfertigt? Lässt sich durch den 
Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen 
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ein höchster Nutzen für die größte Zahl errei-
chen? Was ist zu tun, damit die grüne Biotech-
nologie im besten Sinne jedermann nützt? Erste 
Hinweise und Antwortversuche hierzu finden 
sich etwa in Klaus Hahlbrocks anthroporelati-
onalen Kriterien (Hahlbrock 2007, S. 308; vgl. 
ähnlich Strünck 2006, S. 189):

Erstens: Bei der Anwendung grüner Biotech-
nologie muss der Erhaltung einer lebensfähigen 
Biosphäre oberste Priorität zukommen. Damit ist 
zum einen angesprochen, dass grüne Biotechnolo-
gie nicht zur Umweltverschmutzung (etwa durch 
CO2-Emission) beiträgt, sondern sie im Gegen-
teil zu verhindern hilft. Zum anderen muss eine 
Pflanze danach beurteilt werden, inwieweit durch 
ihren Anbau Pestizide und Herbizide zum Einsatz 
kommen, die wiederum die Biosphäre ungünstig 
beeinflussen. Sollten sich bei herbizidtoleranten 
und insektenresistenten Pflanzen langfristig kei-
ne Unempfindlichkeiten einstellen, sind sie be-
züglich des Arguments der Biosphäre positiv zu 
werten. Prinzipiell positiv zu werten ist jede Form 
der ökologischen, d. h. nichtindustriellen Land-
wirtschaft, da hier Schädlingsbekämpfungsmittel 
nur begrenzt eingesetzt werden, was sich jedoch 
negativ hinsichtlich der Ernteerträge auswirkt.

Zweitens: Durch den Einsatz grüner Bio-
technologie muss die menschliche Ernährung in 
quantitativer und qualitativer Hinsicht sicherge-
stellt sein. Neben Maßnahmen zur Ertragssiche-
rung sind dabei besonders Maßnahmen zur Er-
tragssteigerung angesprochen, die bislang jeden-
falls für gentechnisch veränderte Pflanzen noch 
nicht beobachtet werden konnten (Sauter 2008, 
S. 9). Das Problem erfährt zusätzliche Brisanz 
durch die steigende Nachfrage nach Lebensmit-
teln (bedingt durch das weltweite Bevölkerungs-
wachstum) bei gleichzeitiger Verringerung der 
zur Verfügung stehenden landwirtschaftlichen 
Nutzflächen (Engelmann et al. 1996, S. 8f., 39f.). 
Hier scheinen gentechnisch veränderte Pflanzen 
ebenfalls ein Ausweg zu sein, wenn selbst unter 
extremen klimatischen Voraussetzungen hohe 
Ernteerträge erwartbar wären. Schließlich muss 
auch thematisiert werden, zu welchem Zweck 
eine Pflanze gezüchtet und angebaut wird: Han-
delt es sich um Pflanzen zur Nahrungsmittel- 
oder zur Energiegewinnung? Hier wäre den Nah-
rungsmittelpflanzen der Vorrang einzuräumen.

Drittens: Grüne Biotechnologie sollte einen 
Beitrag zu Vorsorge und Erhaltung der mensch-
lichen Gesundheit leisten. Es muss also wenigs-
tens ein Nachweis erbracht werden, dass Anbau 
und Verzehr von gentechnisch veränderten Pflan-
zen keine negativen gesundheitlichen Folgen ha-
ben, und dieser Nachweis muss eine langfristige 
Perspektive abdecken können (van den Daele 
1999, S. 266f.). Ergebnis der Langzeittests kann 
freilich auch die Befürwortung von gentechnisch 
veränderten Pflanzen sein, insofern sie z. B. Man-
gel- oder Fehlernährung effektiv und nachhaltig 
beseitigen können. Weil sich diese Ergebnisse in 
der Regel mittels konventioneller Züchtungsver-
fahren nicht erreichen ließen, wäre auch hier im 
besten Falle die Gentechnik zu befürworten.

Viertens: Grüne Biotechnologie muss für 
die Beachtung des Artenschutzes in Bezug auf 
Pflanzen und Tiere sensibilisiert sein. Bei ‚kon-
ventionellen‘ Pflanzen stellt sich die Frage, wie 
die Auswirkungen durch Dünger und Schäd-
lingsbekämpfungsmittel zu beurteilen sind, bei 
gentechnisch veränderten Pflanzen muss die Fra-
ge der Auswilderung und der Auskreuzung und 
die Frage der Toleranz und Resistenz gegenüber 
nicht gentechnisch veränderten Organismen re-
flektiert werden; auch muss dafür Sorge getragen 
werden, dass sich nicht eine erfolgreiche Sorte 
monokulturartig durchsetzen kann, sondern dass 
Biodiversität in gewissem Maße erhalten bleibt.

Fünftens: Beim Vertrieb von mithilfe grüner 
Biotechnologie hergestellten Produkten ist dafür 
zu sorgen, dass die Menschenrechte im Allgemei-
nen geachtet werden. Übergeordnetes Ziel ist da-
bei der Zugang zu Bildung, landwirtschaftlicher 
Nutzfläche, Wasser und Saatgut. Auf positive öko-
nomische Effekte und indirekte Einflüsse auf das 
regionale Wohlstandsniveau durch gentechnisch 
veränderte Pflanzen (z. B. Bt-Baumwolle in In-
dien) weisen Qaim/Subramanian (2010) hin, und 
es bedarf der Diskussion, inwiefern diese Effek-
te langfristig anhalten. Zugleich setzt der Anbau 
von gentechnisch veränderten Pflanzen ein hohes 
Wissen um die Technik voraus, es müssen bei dem 
gewählten Saatgut die passenden Komponenten 
zur richtigen Zeit eingesetzt werden, und dieses 
Wissen kann bei Kleinbauern in Entwicklungslän-
dern nicht unbedingt vorausgesetzt werden. Hin-
zu kommt, dass einige gentechnisch veränderten 
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Pflanzen nicht für den Einsatz auf kleinen Parzel-
len angelegt sind, sondern eine großflächige Be-
wirtschaftung mit einem hohen technischen Ein-
satz erforderlich machen (HT-Mais). Dabei sind 
v. a. wirtschaftspolitische Sujets zu problemati-
sieren, besonders die Abhängigkeit der Kleinbau-
ern von Komplettlösungen der Saatgutkonzerne, 
die den optimalen Mix aus Saatgut, Dünger und 
Schädlingsbekämpfung exklusiv anbieten und 
Kleinbauern gelegentlich in eine umfassende Ab-
hängigkeit bringen (was nicht selten den Vorwurf 
neoimperialistischer Ambitionen einbringt). Die-
se Tendenz wird durch internationale Abkommen 
wie TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights) verstärkt, wonach Pflanzenbe-
standteile durch Patente geschützt werden kön-
nen, was im Extremfall dazu führen kann, dass 
Kleinbauern ein traditionelles, indigenes Getreide 
nicht mehr anbauen dürfen, sondern lizenzpflich-
tig bestellen müssen. Insbesondere dieser Punkt 
bedarf einer Diskussion, denn ohne TRIPS ver-
ändern zu wollen und zu können, stellt sich doch 
die Frage, ob man die Rahmenbedingungen nicht 
so anpassen kann, dass wenigstens die problema-
tischen Aspekte von TRIPS aufgefangen werden.

2 Thomas Pogge und Health Impact Fund (HIF)

In einem anderen Kontext, jedoch ebenfalls mit 
Bezug auf TRIPS, schlagen der Ökonom Aidan 
Hollis und der Philosoph Thomas Pogge mit dem 
Health Impact Fund (HIF) ein Modell zum globa-
len Umgang mit patentgeschützten Medikamen-
ten vor. Der HIF bezeichnet ein System, das An-
reize zur Entwicklung und Vermarktung von Me-
dikamenten setzt, die das Interesse an Profitmaxi-
mierung seitens der pharmazeutischen Industrie 
mit den Vorsorge- und Behandlungsbedürfnissen 
von weniger konsumkräftigen Teilen der Welt-
bevölkerung verbinden könnten. In Pogges eige-
nen Worten handelt es sich um einen jährlichen 
„Forschungswettbewerb, der sich auf alle Länder 
und alle Krankheiten erstreckt und Forschungser-
gebnisse gemäß ihrer Gesundheitsauswirkungen 
belohnt“ (Pogge 2011c, S. 276). Das Konzept 
geht jedoch über einen bloßen Wettbewerb hin-
aus, denn Pogge verspricht sich von der Initiative 
(finanzielle) Anreize für pharmazeutische Inno-
vationen, und diese Innovationen würden gemäß 

ihrer globalen Gesundheitswirkung beurteilt und 
zum niedrigsten möglichen Verkaufspreis gehan-
delt (Banerjee et al. 2010, S. 166).

Ausgangspunkt dieser Überlegungen ist die 
Beobachtung, dass Medikamente in der Regel zu 
einem hohen Preis verkauft werden. Zwar recht-
fertigen die Hersteller ihre Preisgestaltung durch 
hohe Forschungs- und Entwicklungskosten, nach 
Ansicht Pogges bleiben jedoch die langfristigen 
Produktionskosten, die im Normalfall deutlich ge-
ringer sind, in der Kalkulation unberücksichtigt. 
Patente auf Arzneimittel sollen das innovative 
Produkt schützen und garantieren, dass die Ent-
wicklungskosten durch den Verkauf ausgeglichen 
werden. Die Folge seien, so Pogge, hohe Gewinne 
und eine willkürliche Preisgestaltung, und dies sei 
insofern problematisch, als damit besonders Men-
schen in Entwicklungsländern vom Zugang zu 
wirksamer Medizin ausgeschlossen sind: „billions 
of human beings are too poor to afford medicines 
at monopoly prices and thus cannot share the ben-
efit of a patent regime“ (Pogge 2011b, S. 245).

Pogges Situationsanalyse lässt sich wie folgt 
zusammenfassen (vgl. Pogge 2011b, S. 246f.): 
Patentierte Medizin wird in der Regel unter dem 
Maßstab der Profitmaximierung verkauft, wo-
durch die Bewohner der Entwicklungsländer 
ausgeschlossen, d. h. als Zielgruppe uninteres-
sant werden. Also existieren nur wenige Anreize 
zur Herstellung kurativ und präventiv wirksamer 
Medikamente, denn Produkte etwa gegen Haar-
ausfall und Akne sind lukrativer. Zudem dürfte es 
einen Markt für gefälschte Präparate geben, deren 
Wirksamkeit nicht gewährleistet ist. Es entstehen 
unnötige Kosten durch nationale Zulassungsver-
fahren und durch Marketing, die in die Preisge-
staltung der Medikamente einfließen. Schließlich 
existiert das Problem der letzten Meile, d. h., man 
weiß aktuell nicht, ob ein Medikament gemäß der 
Herstellerangaben eingenommen wird. Pogge 
schlussfolgert deshalb: „the existing international 
practices and global institutional order must count 
as unjust and their continued imposition as a harm 
done to the world’s poor“ (Pogge 2011b, S. 244).

Die Initiative in Form des HIF reagiert auf 
diese Analyse (Pogge 2011b, S. 247f.; Pogge 
2011c; Banerjee et al. 2010, S. 166f.): Der HIF 
ist gedacht als eine überstaatliche Einrichtung, die 
global agiert und durch öffentliche Haushalte fi-
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nanziert wird. Der Hersteller eines Medikaments 
kann nun sein Produkt (optional) beim HIF re-
gistrieren und geht damit die Verpflichtung ein, 
das Produkt zu dem niedrigsten möglichen Preis 
(einkalkuliert die Kosten für Produktion und Ver-
trieb) zu verkaufen. Im Gegenzug erhält er für ei-
nen fixen Zeitraum (zehn Jahre) eine Vergütung 
aus dem Fond, deren Höhe sich an den weltweit in 
qualitätskorrigierten Lebensjahren (QALY) mess-
baren Gesundheitswirkungen orientiert.1 Nach 
Ende des Lizenzierungszeitraums müssten die 
Lizenzen für Herstellung und Handel mit Gene-
rika bereitgestellt werden. Die Initiative hat nach 
Pogge den Vorteil, dass sie pharmazeutische Inno-
vationen fördert, wenig anfällig für Beeinflussung 
(weil nicht krankheitsspezifisch) ist, Anreize für 
die optimale Einnahme eines Medikaments setzt, 
den gesundheitlichen Impact stärker als bisher 
berücksichtigt und Vergleiche diverser Medika-
mente zulässt. Weil der HIF eine doppelte Profi-
tabilität fördert (ökonomisch und gesundheitlich), 
liegt das Interesse des Arzneimittelherstellers v. a. 
darin, dass viele Menschen von seinen Produk-
ten profitieren, denn der HIF setzt Anreize für die 
tatsächliche Wirksamkeit von Medikamenten. Es 
kommen verstärkt die Interessen der Entwick-
lungsländer in den Blick, da dort viele Menschen 
an Krankheiten leiden, die zu erforschen derzeit 
nicht lukrativ erscheint. Werbung für Medikamen-
te wird überflüssig, für Fälschungen gibt es kei-
nen Anreiz, da Medikamente zu günstigen Preisen 
nach Wirksamkeit verordnet werden. Schließlich 
muss es im Interesse des Herstellers liegen, sei-
ne Medikamente auch sinnvoll eingenommen zu 
sehen, weil die Zuteilung aus dem Fond davon 
abhängt. Selbst die Steuerzahler aus den Indust-
rienationen (die für die Anschubfinanzierung sor-
gen müssten) profitierten letztlich von langfristig 
niedrigeren Arzneimittelpreisen.

Unabhängig davon, inwieweit das Konzept 
praktikabel erscheint und welche Probleme sich 
in der Durchführung ergeben (eine Systemati-
sierung der Kritik an Pogges Modell findet sich 
z. B. bei Liddell 2010), darf an dieser Stelle die 
(ethisch relevante) Frage thematisiert werden, ob 
der HIF nicht auch ein Modell für die Anwen-
dung der grünen Biotechnologie sein kann und 
ob ein analog zum HIF entworfenes Konzept die 
strukturelle Ungerechtigkeit in Bezug auf TRIPS 

und die Anwendung von gentechnisch veränder-
ten Pflanzen überwinden hilft.

3 Gedankenspiel zur doppelten Profitabilität 
gentechnisch veränderter Pflanzen

Ist der HIF anwendbar auf die grüne Biotechno-
logie? Thomas Pogge selbst regt in anderen Kon-
texten eine Global Resources Dividend und einen 
Ecological Impact Fund an, also hält er sein Kon-
zept auch an vergleichbare Sachverhalte anpass-
bar (Pogge 2010, S. 539–542; Pogge 2011a, S. 
336). Kann es eine überstaatliche Regulierung der 
grünen Biotechnologie geben, wie müsste etwa 
ein Food Impact Fund oder ein Welfare Impact 
Fund konkret aussehen? Hahlbrocks anthropore-
lationale Kriterien (s. o.) könnten hier als Grund-
lage dienen und mit Blick auf Thomas Pogges HIF 
eingepasst werden. Die Frage ist, wem die grüne 
Biotechnologie nützen soll und wie man mit ihr 
das größte Glück der größten Zahl erreicht, ohne 
im besten Fall jemanden schlechter zu stellen.

Es ist klar, dass grüne Biotechnologie – und 
hier im Besonderen die gentechnisch veränderten 
Pflanzen – an die Erhaltung einer lebensfähigen 
Biosphäre geknüpft sein muss, dass darüber hi-
naus die menschliche Ernährung in quantitativer 
wie in qualitativer Hinsicht gesichert sein muss, 
dass die menschliche Gesundheit nicht beein-
trächtigt werden darf, dass weitere Pflanzen und 
Tiere nicht zu Schaden kommen dürfen und dass 
Menschenrechte nicht missachtet werden dürfen. 
Damit liegen die Analogien auf der Hand: Beson-
ders in den Entwicklungsländern fehlt es u. a. an 
Nahrungsmitteln; die mit TRIPS verbundene Pa-
tentierung von pflanzlichem Genmaterial und die 
in der Folge als Produkt verkaufte gentechnisch 
veränderte Pflanze schaffen Abhängigkeiten von 
monopolähnlichen Saatgutkonzernen. Schließlich 
sind die Kosten für Entwicklung, Vermarktung und 
Zulassung von gentechnisch veränderten Pflanzen 
immens hoch, was sich auf den Preis des Produkts 
auswirkt, solang es durch Patente geschützt ist. Es 
bietet sich daher an, abschließend ein Modell für 
den Anbau und die Entwicklung von gentechnisch 
veränderten Pflanzen zu entwerfen.

Ein möglicher Welfare Impact Fund (WIF) 
müsste wie auch der HIF global agieren, denn nur 
in einer globalen Perspektive erweist er sich als 



DISKUSSIONSFORUM

Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis 24. Jg., Heft 1, Februar 2015  Seite 81

sinnvoll. Gentechnische oder biotechnologische 
Innovationen könnten dann ebenso optional regis-
triert werden, was zur Folge hätte, dass für einen 
festgelegten Zeitraum eine Vergütung aus dem 
Fond erfolgen müsste. In diesem Zeitraum müss-
te das Produkt weltweit zum niedrigsten mögli-
chen Herstellungspreis verkauft werden, und die 
Vergütung aus dem Fonds würde sich nach den 
Auswirkungen auf das Wohlstandsniveau richten. 
Am Ende des ‚Patentschutzes‘ müssten dann die 
Lizenzen wieder freigegeben werden.

Was ist der Vorteil des Konzepts gegenüber 
bisherigen Lösungen? Bisher sind Langzeittests 
v. a. das Mittel der Wahl, ohne den Test ist die 
Zulassung einer gentechnisch veränderten Pflan-
ze nahezu unmöglich. Der wirtschaftliche Han-
del mit gentechnisch verändertem Saatgut ist 
basal durch TRIPS geregelt, unterliegt ansons-
ten jedoch den Bestimmungen von Angebot und 
Nachfrage sowie den Produktionsbedingungen 
einschließlich der wirtschaftlichen Profitabili-
tät. Hier könnte der WIF entscheidende Anreize 
bezüglich einer doppelten Profitabilität setzen, 
d. h., es kämen wirtschaftliche und wohlstandso-
rientierte Gründe ins Spiel. Bei der Ausschüttung 
aus dem Fond müssten dann Hahlbrocks anthro-
porelationale Kriterien einbezogen werden: Wie 
wirkt sich eine gentechnisch veränderte Pflanze 
betreffend der Biosphäre aus? Welcher Beitrag 
ist für die qualitative wie quantitative Sicherung 
der menschlichen Ernährung erreicht worden? Ist 
die menschliche Gesundheit durch das Produkt 
gefährdet oder wird sie unterstützt? Ist der Arten-
schutz im Hinblick auf Tiere und andere Pflanzen 
gewährleistet? In welchem Maße bleibt Biodiver-
sität erhalten? Sind die Menschenrechte geachtet 
und berücksichtigt, zum Beispiel mit Blick auf 
Zugang zu Saatgut und zu Bildung („Wie baue 
ich das Produkt an?“)? Wird mit dem von mir 
hergestellten Saatgut auch wirklich ein optima-
ler Erfolg erzielt? Und die Befriedigung welcher 
Bedürfnisse verspricht schließlich die effektivste 
Wirkung auf das weltweite Wohlstandsniveau?

Zugegeben, der hier skizzierte WIF ver-
spricht noch deutlich komplexer zu werden als 
der von Pogge und Hallis vorgeschlagene HIF. 
Unmittelbare Auswirkungen auf das Wohl-
standsniveau wären schwerlich durch QALYs zu 
erfassen, Kriterien zur Vergütung aus dem WIF 

müssten noch ausgehandelt und definiert wer-
den. Zudem würde immer der Verdacht im Raum 
stehen, der WIF hielte eben nur Regulierung und 
Bürokratie bereit, könne aber keinen substanziel-
len Beitrag etwa zur Besserung der Welternäh-
rungssituation leisten. Immerhin erlaubt jedoch 
der WIF als ein Gedankenspiel, Sachverhalte glo-
baler Verteilungsungerechtigkeiten zu benennen 
und über ihre Beseitigung nachzudenken, ohne 
den Status quo mehr als nötig infrage zu stellen. 
Der WIF wäre ein gigantisches Experiment, und 
er könnte, wenn er funktioniert, zur Lösung einer 
der relevantesten Fragen des 21. Jahrhunderts 
beitragen, nämlich zur Frage gleichberechtigter 
und gerechter Teilhabe am Wohlstand, besonders 
hinsichtlich der Welternährung.

Anmerkung

1) Faktoren der Beurteilung sind klinische und an-
wendungsbezogene Tests und statistische Erhe-
bungen über die Korrelation von Einnahme des 
Produkts und Entwicklung der Krankheit.
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« »

Technikethische Werte im 
Konflikt – Das Beispiel des 
Körperscanners

von Thilo Hagendorff, Internationales 
Zentrum für Ethik in den Wissenschaften

Die Entwicklung technischer Artefakte ist 
immer von Werten beeinflusst, welche in die 
Technik eingeschrieben werden, jedoch in der 
späteren Anwendung der Technik schwierig 
erkennbar und kaum mehr verhandelbar sind. 
Exemplifiziert wird dies im folgenden Aufsatz 
an Körperscannern, einer relativ neuen Si-
cherheitstechnologie, deren Einsatz nicht-in-
tendierte Nebenfolgen mit sich bringt, welche 
wesentliche technikethische Fragen aufwer-
fen. Körperscanner konstruieren durch häufi-
ge Fehldetektionen „auffällige“ oder „gefähr-
liche“ Personen. Fehldetektionen entstehen, 
wenn die Körper der zu scannenden Perso-
nen „inkompatibel“ sind mit dem seitens der 
Technik vorgegebenen Normalkörperschema. 
Werte, welche in diesem Fall die Physiogno-
mie und die Form des menschlichen Körpers 
betreffen, härten in der Technik aus und ma-
chen sich über sie geltend. Technik autori-
siert somit die Entmächtigung der mit ihr kon-
frontierten Personen, was im Endeffekt in der 
handfesten Verletzung von Persönlichkeits-
rechten enden kann.

1 Technikethische Abwägungsprozesse

Eine Definition von Technik lautet, Technik be-
stimme sich durch die Gesamtheit derjenigen 
Verfahren und Einrichtungen, welche Hand-
lungszusammenhänge derart anreichern, dass 
Tätigkeiten in ihrer Wirksamkeit gesteigert wer-
den können (Rammert 1999, S. 3f.). Diese Wirk-
samkeitssteigerungen, mit denen Technologien 
im Allgemeinen beworben werden, sind jedoch 
abhängig davon, welchen Standpunkt man ihnen 
gegenüber einnimmt. Was sich auf der einen Seite 
als technikbedingte Wirksamkeitssteigerung, als 
Vereinfachung oder Ermöglichung neuer Fertig-
keiten niederschlägt, kann auf der anderen Seite 
das genaue Gegenteil bedeuten. Während Tech-
nologien das Erreichen von Zwecksetzungen 
vereinfachen können, können sie es ebenfalls 


